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aus der Vatic. durch Dr. Heise in das Publikum kam, die 
Bibliothek fast geschlossen wurde. Ob man selbst mehr inedita 
aus dem Marianus, als ich bis jetzt glücklich davongetragen 
habe, ohne Schwierigkeit wird erlangen können, steht noch 
dahin, mindestens trug ich im Anfang Bedenken, gleich lange 
Stellen zu copieren, ohne sie im Druck nachweisen zu können. 
Dies sind freilich traurige Umstände für mich, der ich be­
sonders auf Ungedrucktes mein Augenmerk richte, doch muss 
man nicht allen Muth verlieren, und Besseres, als der Anfang 
bietet, von der Zukunft erwarten. Wegen des Archivs werde 
ich erst die nöthigen Schritte thun, wenn das Exemplar des 
Regestums, das für mich unterweges ist, mir zu Händen kommt. 
Sehr gern wüsste ich, ob Herr Minister Bunsen an Me Marini 
meinetwegen geschrieben hat. Das Papier geht zu Ende und 
ich muss eilen, mich Ihrem Wohlwollen auf das Angelegent­
lichste zu empfehlen, indem ich mich mit der grössten Hoch­
achtung unterzeichne als

Ew. Hochwohlgeboren
ganz ergebenster

Dr. W. Giesebrecht.
Den beifolgenden Brief würde ich Sie ergebenst ersuchen, 

Herrn Prof. Ranke zukommen zu lassen.

2.
Rom, den 13. Mai 1844.

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath.1
Die Vergleichung des Marianus Scotus habe ich am 4. Mai 

beendigt und noch an demselben Tage die letzte Sendung an 
Prof. Waitz abgehen lassen. Einige Facsimile der Handschrift 
lege ich bei, eins bezieht sich auf die Schrift, welche die Haupt­
masse des Codex bildet, das andere stellt die Hand dar, welche 
sich in den Marginalien, wie am Anfang und Schluss des Codex 
findet, endlich ein drittes bezieht sich auf eine Stelle der Fort­
setzung, welche vielleicht zur Beurtheilung des Codex wichtig 
ist, und worüber ich Waitz ausführlicher geschrieben habe. 
Ferner erfolgt das verlangte Facsimile von dem Codex der 
Legg. Wisigothorum. Der Cod. 667 aus der Bibliothek der 
Königin Christina endlich enthält nicht, wie angegeben war: 
Leges Gothorum, sondern Bl. 2—10 Chronologia et series Gothi­
corum regum; Anf.: ‘Primum in Gothis regnavit Attanaricus 
annis XIII.’, Schluss: ‘In era DIX.LXV2 regnavit Carolus Fran­
corum Rex ac Patritius Romae’. Bl. 11 Epistola Pauli perfidi 
qui tyrannice rebellionem fecit Vvambano Principi Toletano.

1) Anmerkung von Pertz: mit Brief 24. Juni, abgesandt 27. Juni, 
84 Scudi gesandt. 2) [So! H. B.]


